
Landesbehindertenbeauftragter Dr. Steinbrück: Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft! Auch mich hat gerade erst 

die Nachricht vom Tode Hans Koschnicks erreicht. Ich möchte, weil das viele von 

Ihnen wahrscheinlich nicht wissen, kurz daran erinnern, dass er vor einigen Jahren, 

schon alt geworden, die Schirmherrschaft für das Bremische Behindertenparlament 

übernommen und uns damals Mut zugesprochen hat, uns weiterhin für die Rechte 

behinderter Menschen zu engagieren. Dafür möchte ich mich nach seinem Tode 

ausdrücklich bedanken. Mich hat er sehr getroffen. Dies als persönliche 

Vorbemerkung, ehe ich mich nun dem fünften Tätigkeitsbericht widme. 

 

Ich möchte mich zunächst für die Gelegenheit bedanken, hier persönlich zu meinem 

Tätigkeitsbericht Stellung zu nehmen. Für mich ist es jedes Mal, wenn ich die 

Gelegenheit habe, hier zu reden, ein ganz besonderes Ereignis. Vielen Dank! 

 

Gestatten Sie mir eine weitere persönliche Vorbemerkung, weil mich das doch sehr 

bewegt. Wenn man auf die Welt schaut, gibt es an vielen Stellen Kriege, Not und 

Menschen, die deshalb auf der Flucht sind. Wenn ich dies betrachte, wird mir immer 

bewusst, wie besonders es ist, im Frieden aufgewachsen zu sein, eine Ausbildung 

erfahren zu haben und leben und arbeiten zu können. Hierfür bin ich dankbar, denn 

Frieden, Demokratie und eine Gesellschaft, in der es normal ist, anders zu sein, sind 

unabdingbare Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe behinderter 

Menschen, auf die die Behindertenrechtskonvention und die Bremische 

Landesverfassung in Artikel 2 Absatz 3 abzielen. 

 



(Beifall) 

 

Doch nun etwas nüchterner zu meinem Tätigkeitsbericht! Er zeigt, dass sich meine 

Tätigkeit auf fünf Aufgabenfelder bezieht: Mitwirkung an politischen Entscheidungen, 

auch auf der Ebene der politischen Entscheidungsprozesse, 

Gesetzgebungsverfahren, Verordnungen, Richtlinien et cetera; außerdem, da 

Bremen ein Stadtstaat ist, Beteiligung an Bau- und Anmietungsvorhaben, bei der 

barrierefreien Gestaltung öffentlicher Wege, Straßen, Plätze und Gebäude. Das 

Dritte ist die Bearbeitung von Anliegen und Beschwerden einzelner Bürger. Viertens 

ist seit Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention die Förderung und Begleitung 

der Umsetzung dieser Konvention hinzugekommen. Fünftens: Öffentlichkeitsarbeit 

und, wie ich es nenne, Bewusstseinsbildung - in der Behindertenrechtskonvention 

gibt es einen entsprechenden Artikel -, das heißt, durch Halten von Fachvorträgen, 

die Durchführung von Fachveranstaltungen, durch Newsletter, Pressemitteilungen 

und Internet-Seiten über die Situation behinderter Menschen und die 

gleichberechtigte Teilhabe aufzuklären, zu werben und in der Öffentlichkeit präsent 

zu sein. Das habe ich lange nicht erwähnt, aber ich merke: Auch das macht Arbeit 

und kostet Zeit. Deshalb spreche ich es an. 

 

Ein Highlight im Berichtzeitraum war die Erarbeitung des Landesaktionsplans zur 

Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, in die ich als Vorsitzender des 

Arbeitskreises, der ihn erarbeitet hat, stark eingebunden war. Wir haben das hier 

schon debattiert, sodass ich im Einzelnen nicht weiter darauf eingehen möchte. 

Wichtig am Landesaktionsplan ist, dass mit ihm ein Landesteilhabebeirat, dessen 



Vorsitzender ich bin, gebildet wurde, der in Bremen eine neue Struktur zur 

Beteiligung behinderter Menschen und ihrer Verbände geschaffen hat. 

 

Die jüngst erfolgte Novellierung des Radio-Bremen-Gesetzes macht dies deutlich, 

weil dort, wofür ich mich bedanken möchte, auch geregelt worden ist, dass der 

Landesteilhabebeirat einen Vertreter oder eine Vertreterin in den Rundfunkrat von 

Radio Bremen entsenden kann. Hier ist dieses Gremium durch ein anderes Gesetz 

ausdrücklich gewürdigt worden. Wir haben im Übrigen gestern Vertreter und 

Stellvertreterin gewählt und können jetzt sagen: Radio Bremen hat dauerhaft einen 

Vertreter beziehungsweise eine Vertreterin im Rundfunkrat. 

 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 

 

Wenn wir meinen Tätigkeitsbericht und den Landesaktionsplan betrachten, lässt sich 

zweierlei feststellen, was insbesondere die Bestandsaufnahme zu den einzelnen 

Handlungsfeldern im Landesaktionsplan deutlich macht: In der Behindertenpolitik ist 

in den vergangenen Jahren in den einzelnen Handlungsfeldern viel erreicht worden. 

Zugleich zeigen die rund 200 Maßnahmen im Landesaktionsplan: Wir haben noch 

viel vor. Ich sage „wir“, weil es sich um einen Plan des Senats handelt, weil die 

Bürgerschaft diesen Aktionsplan positiv gewürdigt hat und ich die Aufgabe habe, 

gemeinsam mit dem Landesteilhabebeirat die Umsetzung des Landesaktionsplanes 

zu begleiten und zu fördern. Also ist es eine gemeinsame Aufgabe. Ich freue mich 

auf die weitere Zusammenarbeit. 



 

Ich möchte, um die Redezeit nicht überzustrapazieren, auf vier Themen, die meines 

Erachtens auch in Zukunft zu bearbeiten sind, eingehen. Das eine hat sich in meiner 

Tätigkeit als Dauerbrenner herausgestellt und ist ein vielleicht kleines Ärgernis, für 

die davon betroffenen Menschen kann es aber im wahrsten Sinne des Wortes 

Notlagen hervorrufen. Das sind die Behinderten-WCs in Gaststätten, die häufig als 

Abstellraum benutzt werden, aus Unwissenheit, nicht unbedingt nur aus Missachtung 

der Notwendigkeiten für Menschen mit Rollstuhl. Ich habe im vergangenen Jahr bei 

einem gemeinsamen Ortstermin von einem Mitarbeiter des Stadtamtes, der für die 

Kontrolle der Behinderten-WCs in Gaststätten zuständig ist, gehört, er wisse beim 

der Überprüfung der Barrierefreiheit gar nicht genau, worauf er achten müsse. Ich 

habe daraufhin gegenüber dem zuständigen Amt eine Schulung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter angeregt. Sie ist meines Wissens bis heute nicht erfolgt. Ich spreche 

das hier an, weil ich, offen gesagt, darüber verärgert bin. Die Betroffenen müssen 

immer wieder feststellen, dass Behinderten-WCs, obwohl angegeben und 

ausgewiesen, für sie nicht nutzbar sind. Sie sind natürlich manchmal ebenfalls 

verärgert. 

 

Bei Punkt 2 wird es schon etwas positiver: Ich halte es für notwendig, in Kooperation 

mit bremen.de den Stadtführer weiterzuentwickeln, ansonsten besteht die Gefahr, 

dass die qualitativ hochwertigen Daten und die sehr gute Präsentation auf bremen.de 

schnell veraltet und wertlos wird. Die Bürgerschaft hat in der Vergangenheit wichtige 

Impulse zur Entwicklung dieses Projektes gesetzt. Ich hoffe, offen gesagt, weiterhin 

auf Ihre Unterstützung in diesem Punkt. 



 

Drittens halte ich es für unbedingt notwendig, den Prozess der gleichberechtigten 

Teilhabe behinderter Schülerinnen und Schüler am allgemeinen Bildungs- und 

Schulsystem - kurz Inklusion genannt - weiterzuentwickeln und ressourcenmäßig 

abzusichern. 

 

(Beifall SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, FDP) 

 

Die ressourcenmäßige Absicherung halte ich für ganz wichtig. Daneben gibt es 

einstellungsbedingte Barrieren, Barrieren in den Köpfen. Ich habe bei einer 

Studienreise nach Südtirol feststellen dürfen, dass es dort selbstverständlich ist, dass 

die Verantwortung für behinderte Schülerinnen und Schüler bei allen Lehrkräften, 

nicht etwa nur bei spezialisierten Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen oder, 

wie es dort heißt, Integrationslehrern, liegt. Ich glaube, an der einen oder anderen 

Stelle bedarf es noch einer Bewusstseinsveränderung. Es gibt kein Recht auf 

Aussonderung, sondern eines auf gleichberechtigte Teilhabe. 

 

(Beifall) 

 

Ich glaube, das ist eine schwierige, aber gleichermaßen wichtige und 

zukunftsweisende Aufgabe. 

 



Der vierte und letzte Punkt ist die Weiterentwicklung der Psychiatriereform. Es gibt 

insbesondere auch Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, die den Senat 

aufgefordert haben, hierbei tätig zu werden. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird. Für 

mich als Landesbehindertenbeauftragten ist es wichtig, weil Menschen mit 

psychischen oder seelischen Beeinträchtigungen nach der Definition der 

Behindertenrechtskonvention zur Gruppe behinderter Menschen gehören, im 

Übrigen unabhängig von der Frage, ob sie einen Ausweis haben. Ich denke, dabei 

gibt es auch in Bremen, obwohl wir an diesem Punkt sicherlich nicht schlecht 

dastehen, noch Handlungsbedarf: Weiterentwicklung der Ambulantisierung 

einschließlich „Home Treatment“, Schaffung eines Modellvorhabens zum 

Regionalbudget, Verankerung des trialogischen Prinzips, das heißt die durchgängige 

Beteiligung psychiatrieerfahrener Menschen und ihrer Angehörigen, sowie die Frage 

der Schaffung einer Beschwerdestelle Psychiatrie. 

 

(Beifall) 

 

Das sind Beispiele, wo ich noch Handlungsbedarf sehe. Ich denke, vor mir, vor uns 

liegen noch viele Aufgaben. Ich freue mich auf die Arbeit und die weitere 

Zusammenarbeit mit Ihnen, für die ich mich bedanken möchte. In der Vergangenheit 

war sie vorhanden. Ich denke und hoffe als Optimist, das bleibt so. Ich danke Ihnen 

für Ihre Aufmerksamkeit. - Vielen Dank! 

 


